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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sackmarkise zur An-
bringung an der Seitenwand eines Wohnwagens oder
eines Wohnmobils, wobei die Sackmarkise durch eine
Befestigungseinrichtung mit der Seitenwand des Wohn-
wagens oder Wohnmobils verbindbar ist.
[0002] Sackmarkisen sind aus dem Stand der Technik
hinreichend bekannt. Eine solche Sackmarkise wird am
Wohnwagen oder Wohnmobil an der Seitenwand im
Übergang zum Dachbereich befestigt. Hierzu weist die
Seitenwand des Wohnwagens oder des Wohnmobils ei-
ne sogenannte Kederschiene auf, wobei korrespondie-
rend hierzu die Sackmarkise einen Keder besitzt, wobei
der Keder von der Kederschiene einschiebbar aufnehm-
bar ist. Keder und Kederschiene bilden eine Befesti-
gungseinrichtung. Die Sackmarkise erstreckt sich ledig-
lich über den im Wesentlichen horizontal verlaufenden
Dachbereich des Wohnwagens oder des Wohnmobils.
Der Grund hierfür ist darin zu finden, dass im am Wohn-
wagen oder Wohnmobil angeordneten Zustand die Mar-
kise zusammengerollt werden soll, um dann, nach Ver-
stauen der zusammengerollten Markise in einem ent-
sprechenden Markisensack, die Markise im am bei-
spielsweise Wohnwagen befestigten Zustand zu trans-
portieren. Die Markise selbst weist am vorderen Ende
eine Markisenwelle auf, wobei an der Markisenwelle zum
Aufstellen der Markise zu beiden Seiten Stützen ange-
bracht werden, die über Seile abgespannt werden. Dar-
über hinaus ist bekannt, an der Markise Seitenwände
anzubringen, sodass ein Markisenzelt entsteht.
[0003] Aus der EP 2 341 197 A2 ist eine Sackmarkise
bekannt, die eine Front- und eine Seitenwand zur Bildung
eines Markisenzeltes aufweist.
[0004] Des Weiteren sind sogenannte eingezogene
Vorzelte für Wohnwagen oder Wohnmobil bekannt. Ein
solches eingezogenes Vorzelt zeichnet sich dadurch
aus, dass es der Kontur der Seitenwand des Wohnwa-
gens sowohl im Bereich des Daches als auch im Bereich
der vorderen und hinteren Stirnfläche folgt. Das heißt,
dass durch ein solches eingezogenes Vorzelt die kom-
plette Seitenwand des Wohnwagens oder Wohnmobils
erfasst ist. Die Befestigung eines solchen Vorzeltes am
Wohnwagen oder Wohnmobil erfolgt ebenfalls über Ke-
der und Kederschiene. Soll nun z. B. der Wohnwagen
seinen Standplatz wechseln, dann ist es insofern erfor-
derlich, dass das Vorzelt vollständig abgenommen wird.
Wie bereits oben erläutert, verbleibt hingegen die Sack-
markise während der Fahrt des Wohnwagens am Wohn-
wagen.
[0005] Schon seit geraumer Zeit wird allerdings von
Nutzern von Wohnwagen oder Wohnmobilen an die Zelt-
hersteller der Wunsch angetragen, den Komfort eines
Markisenzeltes im Hinblick auf den Auf- und Abbau mit
der räumlichen Erstreckung eines eingezogenen Vorzel-
tes zu kombinieren.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe wird bei einer Sack-
markise der eingangs genannten Art vorgeschlagen,

dass die Sackmarkise an zumindest einer Längskante
einen Seitenflügel aufweist, der zum Einrollen der Mar-
kise in lösbarer Verbindung mit dem Wohnwagen oder
dem Wohnmobil steht. Hieraus wird Folgendes deutlich:
[0007] Die Seitenflügel stellen die Verbindung der den
Dachbereich bildenden Sackmarkise zur Seitenwand ei-
nes Zeltes dar, wenn im Bereich der Seitenwand die Sei-
tenwand in ihrer Kontur der Kontur des Wohnwagens
oder Wohnmobils im Dachbereich folgt. Der Vorteil der
Sackmarkise besteht darin, wie dies mehrfach erläutert
wurde, dass diese nach Aufrollen am Wohnwagen oder
Wohnmobil verbleiben kann. Dadurch nun, dass der oder
die Seitenflügel der Sackmarkise zumindest im Bereich
der Anordnung an dem Wohnwagen oder Wohnmobil im
Übergangsbereich vom Dach des Wohnwagens zur vor-
deren oder hinteren Stirnwand getrennt werden, wird nun
erreicht, dass die Markise gleichwohl eingerollt werden
kann, und im eingerollten Zustand während des Trans-
ports am Wohnwagen oder Wohnmobil verbleiben kann.

Vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmale zu die-
sen Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0008] So ist nach einer ersten Variante vorgesehen,
dass der Seitenflügel zumindest im Bereich der Befesti-
gungseinrichtung zur Fixierung des Seitenflügels am
Wohnwagen, eine Trenneinrichtung zum Trennen des
Seitenflügels von dem Wohnwagen oder Wohnmobil auf-
weist. Das heißt, dass der Seitenflügel im Bereich der
gewölbten Kontur des Übergangs vom Dach zur Stirn-
seite des Wohnwagens abgetrennt wird, um hierdurch
die Möglichkeit zu eröffnen, den Seitenflügel auf die Mar-
kise zuzuklappen und die Sackmarkise einzurollen. Es
wurde in diesem Zusammenhang bereits darauf hinge-
wiesen, dass die Befestigung der Markise an dem Wohn-
wagen oder Wohnmobil über eine Keder/Kederschiene-
verbindung erfolgt. Das heißt, dass die Befestigungsein-
richtung einen an der hinteren Kante der Markise ange-
ordneten Keder umfasst, wobei der Keder durch eine an
der Seitenwand des Wohnwagens angeordneten Keder-
schiene aufnehmbar ist. Durch eine Trenneinrichtung, z.
B. in Form eines Reißverschlusses oder eines Klettband-
verschlusses erfolgt das Lösen des Seitenflügels örtlich
gesehen kurz vor der Befestigungseinrichtung, beste-
hend aus Keder und Kederschiene, sodass dann zum
Einrollen der Markise der Seitenflügel auf die Markise
zugeklappt werden kann, was bedeutet, dass die Tren-
neinrichtung für den Seitenflügel zumindest bis in den
Bereich der eigentlichen Markise reicht. Hierbei liegt der
Seitenflügel plan an der Markise an.
[0009] Nach einer anderen Variante ist vorstellbar,
dass der Seitenflügel an der Längskante der Markise mit
der Markise lösbar verbunden ist. Das bedeutet, dass
der Seitenflügel über die gesamte freie Länge der Mar-
kise z. B. durch einen Reißverschluss oder einen Klett-
bandverschluss als Trenneinrichtung mit der Markise in
lösbarer Verbindung steht. Das heißt, der Reißver-
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schluss oder Klettbandverschluss reicht bis zu dem
Reißverschluss oder Klettbandverschluss, der sich par-
allel zur Seitenwand des Wohnwagens erstreckt. Dies
hat zur Folge, dass nach Lösen der Verbindung zwischen
Seitenflügel und Markise einerseits und des Reiß- oder
Klettbandverschlusses andererseits, der parallel zur Sei-
tenwand des Wohnwagens verläuft, der Seitenflügel
komplett von der Markise entfernt werden kann. Das
heißt allerdings auch, dass der Keder des Seitenflügels
in der Kederschiene verbleibt.
[0010] Vorteilhaft hierbei ist, dass sich dann beim Zu-
sammenrollen der Markise kein Aufbau im Seitenbereich
der Markise aufgrund des dort vorhandenen Seitenflü-
gels ergibt.
[0011] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung
nachstehend beispielhaft näher erläutert.

Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Darstellung
schematisch den Verlauf der Kontur beispiels-
weise eines Wohnwagens vom Dachbereich
zum Bereich der vorderen oder hinteren Stirn-
wand;

Fig. 2 zeigt die Einzelheit "x" aus Fig. 1 in vergrößerter
Darstellung;

Fig. 3 zeigt schematisch eine Ansicht von unten auf
die Markise, wobei der Seitenflügel auf die Mar-
kise zugeklappt ist.

[0012] In der Darstellung gemäß Fig. 1 ist der sche-
matisch dargestellte Wohnwagen mit 1 bezeichnet. Der
Wohnwagen 1 weist eine Kederschiene 3 auf, die der
Kontur des Wohnwagens der Seitenwand 1 a im Bereich
des Daches 1 b und der Stirnwände 1 c folgt. Der bogen-
förmige Verlauf der Kontur der Seitenwand vom Dach
zur Stirnwand wird im Folgenden als Übergang 15 be-
zeichnet. An die mit 5 bezeichnete Markise, die den
Dachbereich abdeckt, schließt sich der Seitenflügel 10
an. Im Bereich des Übergangs des Wohnwagens vom
Dachbereich, der durch die Markise abgedeckt wird, zum
stirnwandseitigen Bereich befindet sich der mit 10 be-
zeichnete Seitenflügel, der sich über die Länge der Mar-
kise erstreckt. Die Markise weist am vorderen Ende die
Markisenwelle 6 auf, die durch zwei Stützen 7 gehalten
wird. Des Weiteren sind Seile vorgesehen, um die Mar-
kise abzuspannen; diese Seile sind allerdings nicht dar-
gestellt.
[0013] Die Fixierung der Markise 5 an der Seitenwand
des Wohnwagens erfolgt durch eine Befestigungsein-
richtung 2, wobei die Befestigungseinrichtung 2 eine Ke-
derschiene 3 und den Keder 4 umfasst. Der Keder 4, der
an der Markise angeordnet ist, wird in die Nut 3a der
Kederschiene 3 eingeführt. Im Bereich des bogenförmi-
gen Übergangs 15 der Seitenwand vom Dach beispiels-
weise des Wohnwagens zur Stirnwand des Wohnwa-
gens ist nun eine Trenneinrichtung 16 vorgesehen, bei-
spielsweise in Form eines Reißverschlusses oder eines

Klettbandverschlusses. Das heißt, die Trenneinrichtung
erstreckt sich im Wesentlichen über den gesamten bo-
genförmigen Verlauf des Übergangs 15 des Wohnwa-
gens, sodass dann, wenn die Trenneinrichtung, also z.
B. der Reißverschluss geöffnet ist, der Seitenflügel 10
auf die Markise 5 zugeklappt werden kann, wie sich dies
aus der Darstellung gemäß Fig. 3 ergibt. Dies selbstver-
ständlich erst dann, wenn die Stützstangen 7 für die Mar-
kisenwelle 6 aus der Tasche 8 des Seitenflügels 10 her-
ausgezogen worden sind.
[0014] Will man den Seitenflügel 10 nicht auf die Mar-
kise 5 zuklappen, so kann nach einer Variante im Über-
gang von der Markise 5 zum Seitenflügel 10 ein sich
längs der Markise erstreckender Reißverschluss oder
Klettbandverschluss als Trenneinrichtung 20 vorgese-
hen sein, die sich bis an die Trenneinrichtung 16 er-
streckt, sodass nach Lösen der beiden winklig aufeinan-
der zulaufenden Reiß- oder Klettbandverschlüsse der
Seitenflügel 10 als solcher von der Markise 5 abgenom-
men werden kann.
[0015] Das heißt, dass durch die Erfindung zwei Vari-
anten abgedeckt sind. Bei der ersten Variante wird die
Trenneinrichtung 16, beispielsweise in Form eines
Reißverschlusses oder eines Klettbandverschlusses ge-
löst, sodass der Seitenflügel 10 auf die Markise zuge-
klappt werden kann und in diesem Zustand die Marki-
senwelle eingerollt werden kann. Hierbei verbleibt der
Keder im Bereich des bogenförmigen Übergangs zur Fi-
xierung des Seitenflügels an der Seitenwand des Wohn-
wagens in der Kederschiene 3. Ist eine weitere Trenn-
einrichtung 20 in Form beispielsweise eines Reißver-
schlusses oder eines Klettbandverschlusses im Bereich
der Längskante der Markise zu dem Seitenflügel vorge-
sehen, dann kann nach Lösen z. B. zweier Reißver-
schlüsse der Seitenflügel 10 komplett abgenommen wer-
den.
[0016] Der Seitenflügel 10 besitzt darüber hinaus an
seiner freien Längskante 11 eine weitere Trenneinrich-
tung 12, z. B. in Form eines Reißverschlusses oder eines
Klettbandverschlusses zur Fixierung von Seitenwand-
elementen, die allerdings nicht dargestellt sind.
[0017] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch
die Anordnung eines Seitenflügels 10, der zumindest im
Bereich des bogenförmigen Verlaufs der Seitenwand
vom Dach zur Stirnwand des Wohnwagens gelöst wer-
den kann, schlussendlich mit einer solchen Markise ein
vollwertiges eingezogenes Vorzelt erstellbar ist.

Bezugszeichenliste:

[0018]

1 Wohnwagen

1a Stirnwand des Wohnwagens

1 b Dach des Wohnwagens
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1 c Seitenwand des Wohnwagens

2 Befestigungseinrichtung

3 Kederschiene

3a Nut

4 Keder

5 Markise

6 Markisenwelle

7 zwei Stützen

8 Tasche

10 Seitenflügel

11 Längskante

15 Übergang

16, 12, 20 Trenneinrichtung in Form eines Reißver-
schlusses oder Klettbandverschlusses

Patentansprüche

1. Sackmarkise (5) zur Anbringung an der Seitenwand
eines Wohnwagens oder Wohnmobils (1c), wobei
die Sackmarkise (5) durch eine Befestigungseinrich-
tung (2) mit der Seitenwand des Wohnwagens oder
Wohnmobils verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sackmarkise (5) zur Verbindung der den
Dachbereich bildenden Sachmarkise zu einer Sei-
tenwand eines Zeltes an zumindest einer Längskan-
te (11) einen Seitenflügel (10) aufweist, der zum Ein-
rollen der Markise im Übergangsbereich vom Dach
des Wohnwagens zu seiner vorderen oder hinteren
Seitenwand des Wohnwagens in lösbarer Verbin-
dung mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil (1)
steht.

2. Sackmarkise nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Seitenflügel (10) zumindest im Bereich des
Übergangs zu der Befestigungseinrichtung (2) eine
Trenneinrichtung (16) zum Trennen des Seitenflü-
gels (10) von dem Wohnwagen oder Wohnmobil (1)
aufweist.

3. Sackmarkise nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungseinrichtung (2) einen an der
hinteren Kante der Markise (5) angeordneten Keder

(4) umfasst, wobei der Keder durch eine an der Sei-
tenwand (1 a) angeordnete Kederschiene (3) auf-
nehmbar ist.

4. Sackmarkise nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kederschiene (3) der Kontur der Seiten-
wand (1 a) im Bereich des Dachs (1b) folgt.

5. Sackmarkise nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Keder (4) in die Kederschiene (3) ein-
schiebbar ist.

6. Sackmarkise nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trenneinrichtung (16) als Reißverschluss
oder als Klettbandverschluss ausgebildet ist.

7. Sackmarkise nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trenneinrichtung (16) des Seitenflügels
(10) bis in den Bereich des Daches der Markise (5)
reicht.

8. Sackmarkise nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Seitenflügel (10) an der Längskante der
Markise (5) mit der Markise (5) lösbar verbindbar ist.

9. Sackmarkise nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die lösbare Verbindung des Seitenflügels an
der Markise (5) durch einen Reißverschluss oder ei-
nen Klettbandverschluss als Trenneinrichtung (20)
erfolgt.

10. Sackmarkise nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem freien Ende des Seitenflügels (10) eine
Seitenwand lösbar anbringbar ist.

Claims

1. A bag awning (5) for attachment to the lateral wall
of a caravan or motorhome (1c), the bag awning (5)
being connectable with the lateral wall of the caravan
or motorhome by way of a fastening arrangement (2),
characterized in that
for connection of the bag awning forming the roof
area to the lateral wall of a tent, the bag awning (5)
has a lateral wing (10) on at least one longitudinal
edge (11), which is detachably connected to the car-
avan or motorhome (1) in the transition area from
the roof of the caravan to its front or rear wall in order
to roll-up the awning.
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2. The bag awning according to claim 1,
characterized in that
the lateral wing (10) has a separator (16) for sepa-
rating the lateral wing (10) from the caravan or mo-
torhome (1) at least in the area of the transition to
the fastening arrangement (2).

3. The bag awning according to claim 1,
characterized in that
the fastening arrangement (2) comprises a welt (4)
disposed on the rear edge of the awning (5), the welt
being receivable by a welt track (3) disposed on the
lateral wall (1a).

4. The bag awning according to claim 3,
characterized in that
the welt track (3) follows the contour of the lateral
wall (1 a) in the area of the roof (1b).

5. The bag awning according to claim 3,
characterized in that
the welt (4) is insertable into the welt track (3).

6. The bag awning according to claim 2,
characterized in that
the separator (16) is configured as a zipper or as a
hook-and-loop-fastener.

7. The bag awning according to claim 2,
characterized in that
the separator (16) of the lateral wing (10) reaches
up to the area of the roof of the awning (5).

8. The bag awning according to claim 1,
characterized in that
the lateral wing (10) is detachably connectable to the
awning (5) along the longitudinal edge of the awning
(5).

9. The bag awning according to claim 8,
characterized in that
the detachable connection of the lateral wing onto
the awning (5) occurs by way of a zipper or a hook-
and-loop-fastener as separator (20).

10. The bag awning according to claim 1,
characterized in that
a lateral wall is detachably attachable to the free end
of the lateral wing (10).

Revendications

1. Auvent (5) prévu pour être fixé à la paroi latérale
d’une caravane ou d’un mobil-home (1c), ledit
auvent (5) étant agencé pour être couplé à la paroi
latérale de la caravane ou du mobil-home (1c), au
moyen d’une installation de fixation (2),

caractérisé en ce que,
l’auvent (5) comporte un volet latéral (10) pour as-
surer la liaison de la partie formant la toiture de
l’auvent avec une paroi latérale d’une tente le long
d’au moins une cornière (11) d’une paroi latérale, ce
volet étant destiné à enrouler l’auvent dans le sec-
teur intermédiaire entre la toiture de la caravane vers
sa façade frontale ou arrière au moyen d’une liaison
amovible avec la caravane ou le mobil-home (1).

2. Auvent selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
le volet latéral (10) comporte une installation de sé-
paration (16) au moins dans le secteur intermédiaire
vers l’installation de fixation (2), pour séparer le volet
latéral (10) de la caravane ou du mobil-home (1).

3. Auvent selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
l’installation de fixation (2) comporte un bourrelet (4)
lié à la cornière arrière de l’auvent (5), ledit bourrelet
étant destiné à être engagé dans un rail (3) adapté
au bourrelet, monté sur une paroi latérale (1a).

4. Auvent selon la revendication 3,
caractérisé en ce que,
le rail (3) adapté au bourrelet suit le pourtour de la
paroi latérale (1 a) dans le secteur de la toiture (1 b).

5. Auvent selon la revendication 3,
caractérisé en ce que,
le bourrelet (4) peut être glissé dans le rail (3) adapté
au bourrelet.

6. Auvent selon la revendication 2,
caractérisé en ce que,
l’installation de séparation (16) est réalisée au
moyen d’une fermeture à glissière ou d’une ferme-
ture à bande Velcro.

7. Auvent selon la revendication 2,
caractérisé en ce que,
l’installation de séparation (16) du volet latéral (10)
s’étend jusque dans le secteur de la toiture de
l’auvent (5).

8. Auvent selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
le volet latéral (10) est lié de façon amovible à
l’auvent (5) le long de la cornière longitudinale de
l’auvent (5).

9. Auvent selon la revendication 8,
caractérisé en ce que,
la liaison amovible du volet latéral avec l’auvent (5),
réalisée au moyen d’une fermeture à glissière ou
d’une fermeture à bande Velcro, constitue l’installa-
tion de séparation (20).
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10. Auvent selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
une paroi latérale amovible peut être adaptée à l’ex-
trémité libre du volet latéral (10).
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